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142 2Bie Betrafen toir unfere Einher

gep Brauste ein Vergeffen, bag übertoältigt toie
bie glut unb rein ift toie bag getter.

SBie jagte eg SBorbgtoortp?
„Sag ©ebäeptnig an bie Vitternig ber ©rbe

fei toeggelöfcpt für immer!"
$ommt! — Sie Upr feplägt! @g ift gang

nape an gtoölf! Söir luallen bag berfloffene gapr
angünben unb berBrennen toie ber Sanbmann
bie Stoppeln beg legten gapreg berbrennt! Xtnb

nun madft alle» Bereit für bie neue Stnpjlangung
im grüpling!

28ie betrafen roir unfere £inöer?
Sott bag ®mb burd) Schläge ergogen toer»

ben? Sßie jott bag ®inb üBerpaupt Beftraft
toerben? SBirb mepr mit Siebe ober mit
Strenge erreiept Bei ber ©rgiepung? Solcpe
gragen legen fid) Oettern päufig bor, opne fiep

über bie Slnttoort flar gu fein, ©ang opne

Veftrafung Bei ber Stinberergiepung auggufom»
men, ift eine Unmögliepfeit; feboep opne Siebe,
bie felbft noep burcpblidt, toenn gur Qücpti»

gung gegriffen toerben muff, ift eg ebenfattg
niept möglicp, ein guteg Stefultat gu erreiepen.

Sag erfte ©ebot in ber StinberftuBe ift bie

©erecptigïeit; bie Strafe barf niemalg naep

äuperlicpen ttmftänben berpängt toerben unb
namentlich niemalg bon ber Stimmung ber

©rgiepenben abpängig fein. SBer ein gereepter

Vicpter fein toitt, muff fiep baper im gügel
paben; toer fiep bom Qorn pinreijjen lägt unb
toomögtiep nur aug ärger ftrafen unb bag
Strafmaß piernaep beftimmen toodte, berliert
in ben äugen beg ®inbeg unb ertoedt einen
©rott in ipm, ber, toenn fiep fotäje gälte toie»

berpolen, gu einer fiep immer mepr ertoeitern»
ben Älüft gtoifcpen ©Itern unb Éinbern füp=
ren fann. Sag ®inb muf übergeugt fein, baff
eg geftraft toirb, toeit eg, ettoag Unredjteg ge=

tan, unb nitpt begpalb, toeit Vater unb SJiut»

ter in ©rregung geraten finb. ©g ift gtoar
ein toapreg SBort:' „SBer fein SHnb lieb pat, ber

gücptigt eg", aBer eg toitt rieptig aufgefaßt fein.
Surcp gepen laffen barf man einem Äinbe

nieptg, boep bie rieptige Strafart muff in febem
eingelnen gatte gefunben toerben. Sie panb»

greiflidje Qücptigung toirb nur bann am fßlape
fein, toettn toirïlicp ein befonberg fcplimmeg
Verfcpulben borliegt; aber felbft bann muff
nod) bie Siebe burcpbliden, bie felbft Scpmerg
barüber empfinbet unb Sraurigïeit, toeil gu
biefer Strt Strafe gegriffen toerben muff.

SBer Bei jeber geringfügigen Veranlaffung
gu ftrengen Strafen feine gufluept nimmt, er»

reiept bei bem Keinen Sünber gu Ieid)t nieptg
toeiter, alg eine Strt Verftodtpeit, äbgeftumpfi»
pert, bie gur Verbitterung füprt. ge päufiger

aber gu parten Strafen gegriffen toirb, befto
gröjjer ift bie ©efapr einer ©ntfrembung beg

Jïinbeg. Sicperlicp ift ein $inb, bag feine
©ttern lieb pat, leicpter gu lenïen, unb Bei ipm
»irb fepon bie toeniger fdjarfe Strafe toirïen,
toäprenb ein feinen ©Itern burep päufige parte
Qüdptigungen entfrembeteg ®inb fcpliejjlicp fo
abgeftumpft toirb, baff bieg gubiel niept einmal
mepr eine SBirïung ober eine Vefferung gur
gotge pat.

Sag ftrafenbe SBort genügt in bieten gäl=
ten, gumal toenn eg gugleid) $anb in Ipanb
gept mit ber Veleprung, bamit bag SSinb ein»

fiept, toie fcplimnt eg gepanbelt pat, fo baff ipm
bag ©etoiffen ftplägt. Siefe Strt ber Stüge, ber

©rmapnung toirït oft biel nacppaltiger, alg bie

in ber raftpen äuftoadung beg Qorng berab»

reiepte gücptigung. ©ine gtoiefpraepe unter
bier äugen, aug ber bag ®inb bie fefte guber»
fiept mit pintoeg nimmt, baff feine ©Itern trop
beg bon ipm begangenen geplerg bie beften
unb treueften greunbe unb Verater finb unb
bleiben, ermedt in ipm ein Sanïbarïeitggefûpl,
bag in ipm gute Vorfäpe reifen lägt gur S3ef=

ferring.
©g gibt auep eine ärt gu ftrafen, baff ber

Väffetäter bie golgen feineg Vergepeng gu tra»

gen pat unb pierburcp genug geftraft ift. SBer

unatptfam mit feinem Spielgeug umgept, muff
fiep mit ben berunftalteten Sadjen Begnügen
unb erpält ïeine neuen; ober man entgiept ipm
ein erpoffteg Vergnügen, fo leib eg einem felBft
autp tun mag.

Sag ©rftreBengtoertefte ift eg febenfadg,
bie Stinber fo gu ergiepen, baff man bag S3e=

ftrafen auf ein Vünbeftmajj perabgufepen ber»

mag. Senn too fiep immer unb immer toieber

parte Strafen alg nötig ertoeifen, muff fiep

bem ©rgieper ber ©ebanïe artfbrängen, baff am
©nbe bie ©rgiepungggrunbfäpe niept bie riep»

tigen getoefen feien unb SOtiggriffe obgetoaltet
pätten, bie ber äbänberung Bebürfen.

@g ift fepr bequem für ben ©rgieper, eine

febe Unart, febe Verfeplung beg goglingg ïurg»
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Ich brauchte ein Vergessen, das überwältigt wie
die Flut und rein ist wie das Feuer.

Wie sagte es Wordsworth?
„Das Gedächtnis an die Bitternis der Erde

sei weggelöscht für immer!"
Kommt! — Die Uhr schlägt! Es ist ganz

nahe an zwölf! Wir wollen das verflossene Jahr
anzünden und verbrennen wie der Landmann
die Stoppeln des letzten Jahres verbrennt! Und
nun macht alles bereit für die neue Anpflanzung
im Frühling!

Wie bestrafen wir unsere Kinder?
Soll das Kind durch Schläge erzogen wer-

den? Wie soll das Kind überhaupt bestraft
werden? Wird mehr mit Liebe oder mit
Strenge erreicht bei der Erziehung? Solche
Fragen legen sich Eltern häufig vor, ohne sich

über die Antwort klar zu sein. Ganz ohne

Bestrafung bei der Kindererziehung auszukom-
men, ist eine Unmöglichkeit; jedoch ohne Liebe,
die selbst noch durchblickt, wenn zur Züchti-
gung gegriffen werden muß, ist es ebenfalls
nicht möglich, ein gutes Resultat zu erreichen.

Das erste Gebot in der Kinderstube ist die

Gerechtigkeit; die Strafe darf niemals nach

äußerlichen Umständen verhängt werden und
namentlich niemals von der Stimmung der

Erziehenden abhängig sein. Wer ein gerechter

Richter sein will, muß sich daher im Zügel
haben; wer sich vom Zorn hinreißen läßt und
womöglich nur aus Ärger strafen und das

Strafmaß hiernach bestimmen wollte, verliert
in den Augen des Kindes und erweckt einen
Groll in ihm, der, wenn sich solche Fälle wie-
derholen, zu einer sich immer mehr erweitern-
den Kluft zwischen Eltern und Kindern füh-
ren kann. Das Kind muß überzeugt sein, daß
es gestraft wird, weil es etwas Unrechtes ge-
tan, und nicht deshalb, weil Vater und Mut-
ter in Erregung geraten sind. Es ist zwar
ein wahres Wort: „Wer sein Kind lieb hat, der

züchtigt es", aber es will richtig aufgefaßt sein.

Durch gehen lassen darf man einem Kinde
nichts, doch die richtige Strafart muß in jedem
einzelnen Falle gesunden werden. Die Hand-
greifliche Züchtigung wird nur dann am Platze
sein, wenn wirklich ein besonders schlimmes
Verschulden vorliegt; aber selbst dann muß
noch die Liebe durchblicken, die selbst Schmerz
darüber empfindet und Traurigkeit, weil zu
dieser Art Strafe gegriffen werden muß.

Wer bei jeder geringfügigen Veranlassung
zu strengen Strafen seine Zuflucht nimmt, er-
reicht bei dem kleinen Sünder zu leicht nichts
weiter, als eine Art Verstocktheit, Abgestumpft-
heit, die zur Verbitterung führt. Je häufiger

aber zu harten Strafen gegriffen wird, desto

größer ist die Gefahr einer Entfremdung des

Kindes. Sicherlich ist ein Kind, das seine
Eltern lieb hat, leichter zu lenken, und bei ihm
wird schon die weniger scharfe Strafe wirken,
während ein seinen Eltern durch häufige harte
Züchtigungen entfremdetes Kind schließlich so

abgestumpft wird, daß dies Zuviel nicht einmal
mehr eine Wirkung oder eine Besserung zur
Folge hat.

Das strafende Wort genügt in vielen Fäl-
len, zumal wenn es zugleich Hand in Hand
geht mit der Belehrung, damit das Kind ein-
sieht, wie schlimm es gehandelt hat, so daß ihm
das Gewissen schlägt. Diese Art der Rüge, der

Ermahnung wirkt oft viel nachhaltiger, als die

in der raschen Aufwallung des Zorns verab-
reichte Züchtigung. Eine Zwiesprache unter
vier Augen, aus der das Kind die feste Zuver-
ficht mit hinweg nimmt, daß seine Eltern trotz
des von ihm begangenen Fehlers die besten
und treuesten Freunde und Berater sind und
bleiben, erweckt in ihm ein Dankbarkeitsgefühl,
das in ihm gute Vorsätze reifen läßt zur Bes-

serung.
Es gibt auch eine Art zu strafen, daß der

Missetäter die Folgen seines Vergehens zu tra-
gen hat und hierdurch genug gestraft ist. Wer
unachtsam mit seinem Spielzeug umgeht, muß
sich mit den verunstalteten Sachen begnügen
und erhält keine neuen; oder man entzieht ihm
ein erhofftes Vergnügen, so leid es einem selbst

auch tun mag.
Das Erstrebenswerteste ist es jedenfalls,

die Kinder so zu erziehen, daß man das Be-

strafen auf ein Mindestmaß herabzusetzen ver-

mag. Denn wo sich immer und immer wieder

harte Strafen als nötig erweisen, muß sich

dem Erzieher der Gedanke aufdrängen, daß am
Ende die Erziehungsgrundsätze nicht die rich-

tigen gewesen seien und Mißgriffe obgewaltet
hätten, die der Abänderung bedürfen.

Es ist sehr bequem für den Erzieher, eine

jede Unart, jede Verfehlung des Zöglings kurz-
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toeg einfach mit itgenb einer ©träfe, toie fie
einem ber 3^bn gerabe eingibt, gu Belegen.
StBer bag Sîefuttat toirb nipt immer gerabe
bag Befte fein. SBer ®inber gu ergießen fiat,
ber ïann opne getoiffenpafteg mit fip felBer gu
Stategepen nipt augfommen; febeg ®inb toirb
toieber anberg gu Beurteilen, jebe Böfe ©at an=
berg angufepen fein, unb eg toäre berïeprt, Bei

einem feinfühligen, empfinbfamen ®inbe gleich

fptoereg ©efpüp angufapren, too bietteic^t ein
ftrafenber SSIicE, eine aBmeifenbe SJtiene fpon
genügt hätte, toäprenb ber toeniger leicht gu
lenfenbe, partföpfige (Schlingel bitrp 23ernunft=
grünbe, mit Strenge gepaart, gur llmïepr gu
Betoegen fein toirb.

S3ei größeren Äinbern, beren ©prgefüpl fte
eine ïôrperlipe 3üptigitng alg ©nteprung an=
fepen läfft, ftreipt man fie lieber gang; bag

Stecht beg ©tärferen ïjier geltenb machen gu
tootten, führt leicht gur ©ntfrembung gtoifpen
bem £>erangetoapfenen unb feinen ©rgiepern,
gu einer fip allmählich ertoeiternben JHuft, bie

fpliefjlip unüBerBrücfBar toerben ïann.
©ang ohne ©träfe auggufommen in ber

SïinberftuBe toirb toopl ïeinem ©rgieper gelin=
gen; jeboch toeife SJtäfjigung, ©ereptigïeit unb
getoiffenpafteg Stapbenfen toerben eg SMer
unb SJtutter, toenn Beibe in ihren Sïnfpamungen
§anb in ipanb gehen, ermöglichen, Sertürner
gu bermeiben unb nach Beftem SBiffen unb ©e=

toiffen ben llrteilgfprup über ben Keinen ©ün=
ber gu fällen.
„Saffe bie Siebe noch fühlen, auch toenn bu gur

."parte gegtoungen,
3eig' Bei ber ©träfe noch Mibe, bann paft bu

bag Stipt'ge getroffen. —"

Allerlei Äau5t»iffenfcf)aft.
©er SBraterpuften.

©ie Sitnge unb ipr SCugfüprungggang, bie

Suftropre, mit ihren bieten Stftpen (SBronpien),
fonbert forttoährenb in geringem SJtafje ©cpleirn
ab, toelcher gelegentlich buret) Stäufpern entfernt
toirb. Solange biefer SIft opne Stnftrengung
unb in langen Raufen fich nur Beiläufig, ettoa
toie bag ©pneugeit ber Sîafe, boHgiept, gilt er
alg ettoag Bei jebem ©efunben ©etoöpnlipeg.
©rft toenn er fich öfters toieberholt, längeren
unb größeren ®raftauftoanb erforbert, mit Be=

fonberem ©eräufch berfiunben ift, fpxicht man
bon eigentlichem tpuften. fjinbet längere Qeit,
toie in ber Stafe, eine ©ntfernung beg fich ßil=
benben ©pleimeg nicht ftatt, fo toepren fich

nachher. Beim morgenblipen Stufftepen bie Sun=
gengetten, toelpen ber ©epteim ben ©intritt ber

Suft borentpätt, unb fuepen ipn burch bermeprte
^uftenftöfe pinauggufieförbern. ©aper ber

SJiorgenpitften, toelper alfo feinen franfpaften
Vorgang barftettt, fonbern im ©egenteil eine

Steinigung ber Sitnge bon ©epteim famt bem

am ©age borper mit ber Suft eingeatmeten
©tauB. Steint Übergang bon Stupe in Stetoegung
toirb buret) bie tieferen SItemgüge bie Sitnge
gleipfam in Slufrupr berfept, unb teiept entftept
ein .Çitftenanfaïï, g. 23. Beim Slufftepen bont
©preiBtifp, Beim ©reppertfteigen ober toäprenb
ber erften Mmtten beg ©pagiergangeg. ^n
lepterem flatte toirft freilich etuep noep ein getoip
fer Steig ber frifepen, falten Suft braitffen auf
bie ©pleimpäute ein. ©ang falfp aBer ift eg,

ben toeitberBreiteten SBinterpuften nur auf eine
©rfättung burp bie SBinterluft gu fpieBen. S3e=

toeift bop bie tägtipe ©rfaprung, baff Seute,
bie biet brausen finb unb fip ber fatten SBit=

terung faft ftänbig augfepett, toie ^Briefträger,
©rofpfenfutfper, ©piffer, SJtairofen, 30tarft=
toeiBer, faft nie itBer Ruften ftagen. ©in glei=
peg gilt bon ben iDtitgliebern ber 5ßoIareppebi=
tionen, bie bop getoif pinreipenb ber fogenanm
ten „raupen ©rfättunggtuft" auggefept finb.
©er Storbpotfaprer SBepprept Beriptet: „SP
leibe fpon feit 20 Sapren an einigen 23ronpiat=
fatarrpen unb ©pnupfen, berenttoegen ip fetBft
unb anbere mip für fptoinbfüptig hielten. SP
Bin nun fpon gtoeimat im arftifpen ©ife getoe=

fen unb Beibe SJtale paBe ip biefe 3uftänbe faft
botlftänbig bertoren; jebegmat aBer ftettten fie

fip toieber ein, toenn ip an bie Stätten ber

3ibitifation gurücffeprte. ©rei meiner ©efäpr=
ten toaren nap ber äxgttipen Xtnterfupung mit
Sungenfeptern Bepaftet, aBer feiner bon ipnen
patte toäprenb ber Steife barunter gu leiben ge=

paBt. ÜBerpaupt ïann ip mip nipt erinnern,
baff toäprenb ber gangen Steife ein eingigeg SOtal

Bei femanbem ein ©pnupfen borgefommen
toäre."

Sin bem berBreiteten SBinterpuften trägt bie

©pitlb pauptfäptip unfere Betoegunggarme
©tuBengefangenfpaft in ber üBeraug trocïenen

peilen 3immertuft. SBäprenb ber Ruften int
©ommer Bei unferem greituftteBen berfptoin=
bet, mapt er fip im SSinter ftetg toieber Be=
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weg einfach mit irgend einer Strafe, wie sie

einem der Zorn gerade eingibt, zu belegen.
Aber das Resultat wird nicht immer gerade
das beste sein. Wer Kinder zu erziehen hat,
der kann ahne gewissenhaftes mit sich selber zu
Rategehen nicht auskommen; jedes Kind wird
wieder anders zu beurteilen, jede böse Tat an-
ders anzusehen sein, und es wäre verkehrt, bei
einem feinfühligen, empfindsamen Kinde gleich
schweres Geschütz anzufahren, wo vielleicht ein
strafender Blick, eine abweisende Miene schon

genügt hätte, während der weniger leicht zu
lenkende, hartköpfige Schlingel durch Vernunft-
gründe, mit Strenge gepaart, zur Umkehr zu
bewegen sein wird.

Bei größeren Kindern, deren Ehrgefühl sie

eine körperliche Züchtigung als Entehrung an-
sehen läßt, streicht man sie lieber ganz; das

Recht des Stärkeren hier geltend machen zu
wollen, führt leicht zur Entfremdung zwischen
dem Herangewachsenen und seinen Erziehern,
zu einer sich allmählich erweiternden Kluft, die
schließlich unüberbrückbar werden kann.

Ganz ohne Strafe auszukommen in der
Kinderstube wird wohl keinem Erzieher gelin-
gen; jedoch weise Mäßigung, Gerechtigkeit und
gewissenhaftes Nachdenken werden es Vater
und Mutter, wenn beide in ihren Anschauungen
Hand in Hand gehen, ermöglichen, Irrtümer
zu vermeiden und nach bestem Wissen und Ge-
wissen den Urteilsspruch über den kleinen Sün-
der zu fällen.
„Lasse die Liebe noch fühlen, auch wenn du zur

Härte gezwungen.
Zeig' bei der Strafe noch Milde, dann hast du

das Richt'ge getroffen. —"

Allerlei Kauswissenschaft.
Der Winterhusten.

Die Lunge und ihr Ausführungsgang, die

Luftröhre, mit ihren vielen Ästchen (Bronchien),
sondert fortwährend in geringem Maße Schleim
ab, welcher gelegentlich durch Räuspern entfernt
wird. Solange dieser Akt ohne Anstrengung
und in langen Pausen sich nur beiläufig, etwa
wie das Schneuzen der Nase, vollzieht, gilt er
als etwas bei jedem Gesunden Gewöhnliches.
Erst wenn er sich öfters wiederholt, längeren
und größeren Kraftauswand erfordert, mit be-

sonderem Geräusch verbunden ist, spricht man
von eigentlichem Husten. Findet längere Zeit,
wie in der Nase, eine Entfernung des sich bil-
denden Schleimes nicht statt, so wehren sich

nachher, beim morgendlichen Aufstehen die Lun-
genzellen, welchen der Schleim den Eintritt der

Lust vorenthält, und suchen ihn durch vermehrte
Hustenstöße hinauszubefördern. Daher der

Morgenhusten, welcher also keinen krankhaften
Vorgang darstellt, sondern im Gegenteil eine

Reinigung der Lunge von Schleim samt dem

am Tage vorher mit der Luft eingeatmeten
Staub. Beim Übergang von Ruhe in Bewegung
wird durch die tieferen Atemzüge die Lunge
gleichsam in Aufruhr versetzt, und leicht entsteht
ein Hustenanfall, z. B. beim Aufstehen vom
Schreibtisch, beim Treppensteigen oder während
der ersten Minuten des Spazierganges. In
letzterem Falle wirkt freilich auch noch ein gewis-
ser Reiz der frischen, kalten Luft draußen auf
die Schleimhäute ein. Ganz falsch aber ist es,

den weitverbreiteten Winterhusten nur auf eine
Erkältung durch die Winterluft zu schieben. Be-
weist doch die tägliche Erfahrung, daß Leute,
die viel draußen sind und sich der kalten Wit-
terung fast ständig aussetzen, wie Briefträger,
Droschkenkutscher, Schiffer, Matrosen, Markt-
Weiber, fast nie über Husten klagen. Ein glei-
ches gilt von den Mitgliedern der Polarexpedi-
tionen, die doch gewiß hinreichend der sogenann-
ten „rauhen Erkältungslust" ausgesetzt find.
Der Nordpolfahrer Weyprecht berichtet: „Ich
leide schon seit 20 Jahren an ewigen Bronchial-
kaiarrhen und Schnupfen, derentwegen ich selbst
und andere mich für schwindsüchtig hielten. Ich
bin nun schon zweimal im arktischen Eise gewe-
sen und beide Male habe ich diese Zustände fast
vollständig verloren; jedesmal aber stellten sie

sich wieder ein, wenn ich an die Stätten der

Zivilisation zurückkehrte. Drei meiner Gefähr-
ten waren nach der ärztlichen Untersuchung mit
Lungenfehlern behaftet, aber keiner von ihnen
hatte während der Reife darunter zu leiden ge-

habt. Überhaupt kann ich mich nicht erinnern,
daß während der ganzen Reise ein einziges Mal
bei jemandem ein Schnupfen vorgekommen
wäre."

An dem verbreiteten Winterhusten trägt die

Schuld hauptsächlich unsere bewegungsarme
Stubengefangenschaft in der überaus trockenen

heißen Zimmerluft. Während der Husten im
Sommer bei unserem Freiluftleben verschwin-
det, macht er sich im Winter stets wieder be-


	Wie bestrafen wir unsere Kinder?

